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ZEHN NOTWENDIGE MASSNAHMEN FÜR UNSERE SICHERHEIT 

1.	 Erhöhung des Verteidigungsbudgets auf drei Milliarden Euro in Verbindung mit einer 
schrittweisen Anhebung auf ein Prozent des BIP bis 2030.

2.	 Sukzessiver Abbau des Investitionsrückstaus. Unsere Soldaten, unsere Töchter und Söhne 
verdienen den bestmöglichen Schutz im Einsatz.

3.	 Unverzügliche Entscheidung über die Ausgestaltung der Luftraumüberwachung zur 
Gewährleistung unserer Souveränität und Neutralität. 

4.	 Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit unserer Miliz, sie ist Voraussetzung für eine 
funktionierende militärische Landesverteidigung und Garant für die Durchhaltefähigkeit im 
Einsatz.

5.	 Rückkehr zum Grundwehrdiensts in der Dauer von acht Monaten mit verp�ichtenden 
Milizübungen.

6.	 Fokus auf den Schutz gegenüber neuen hybriden Bedrohungen und Cyber-Angri�en.

7.	 Fortsetzung der Teilnahme des Bundesheeres an internationalen Friedens- und 
Stabilisierungseinsätzen auf hohem Niveau entsprechend den Sicherheitsinteressen der 
Republik Österreich.

8.	 Sicherstellung der Einhaltung der eingegangenen EU-Verp�ichtungen.

9.	 Erhöhung des Personalstandes auf 24.000 Bedienstete und Anpassung der dienstrechtlichen 
Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.

10.	 Weiterentwicklung der Umfassenden Landesverteidigung.

UNSER HEER 2030
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POSITION BEZIEHEN
SICHERHEIT FÜR ÖSTERREICH
Stellen wir uns vor: Nach einem Cy-
berangri� sind in weiten Teilen Öster-
reichs die Computernetzwerke aus-
gefallen. Terroristische Angri�e auf 
kritische Infrastrukturen gefährden 
die Wasser- und Stromversorgung. 
Die ö�entlichen Verkehrsmittel stehen 
still. Die Bevölkerung hat zu wenig Le-
bensmittel daheim. Supermärkte wer-
den geplündert. Chaos in Österreich! 
Ein leider nicht unrealistisches Szena-
rio für die Sicherheit Österreichs, das 
unmittelbar eintreten kann.

Wer kann uns in solchen Situatio-
nen den notwendigen Schutz und die 
dringend benötigte Hilfe garantieren? 
In der Erwartungshaltung der öster-
reichischen Bevölkerung hat das Ös-
terreichische Bundesheer in solchen 
Szenarien entsprechenden Schutz zu 
gewährleisten. Tatsache ist allerdings, 
dass die Fähigkeiten unseres Hee-
res in den vergangenen Jahrzehnten 
durch fehlende Investitionen massiv 
eingeschränkt wurden. Der mittler-
weile dramatische Fähigkeitsverlust 
des Bundesheeres hat massive Kon-
sequenzen für Österreich: Der Schutz 
der Bevölkerung kann schon heute nur 
mehr sehr eingeschränkt gewährleis-
tet werden.

Ganz Österreich muss sich daher die 
Frage stellen: Wie viel ist uns unse-
re Sicherheit wert? Was muss getan 
werden, damit wir uns im Fall des Fal-
les wieder auf Schutz und Hilfe durch 
unser Bundesheer verlassen können?

Der vorliegende umfassende Bericht 
�Unser Heer 2030�, der von Expertin-
nen und Experten des Bundesheeres 
aller Fachbereiche und Ebenen ge-
meinsam in den letzten Monaten er-
arbeitet wurde, gibt darauf fundierte 
Antworten. Er zeigt klar auf, welche 
neuen und zusätzlichen Bedrohun-

gen unsere Sicherheit gefährden, wie 
unser Bundesheer dafür aufgestellt 
und ausgerüstet sein muss und wel-
che  Investitionen dafür nötig sind. 
Mit seinen konkreten Empfehlungen, 
die an politische Entscheidungsträger 
gerichtet sind, zeigt der Bericht die 
erforderliche Weiterentwicklung des 
Österreichischen Bundesheeres auf.

Dass wir uns generell deutlich mehr 
um unsere Sicherheit kümmern müs-
sen, steht außer Frage: Aufgrund der 
konfrontativen geopolitischen Ent-
wicklungen und den bereits jetzt spür-
baren großen Herausforderungen des 
Klimawandels werden im kommenden 
Jahrzehnt die Gefahren für die öster-
reichische Bevölkerung zunehmen 
und dabei auch deutlich komplexer 
werden. Die Bandbreite reicht von Na-
turkatastrophen größeren Ausmaßes 
bis zur konkreten terroristischen Be-
drohung und Angri�en auf unsere  kri-
tischen Infrastrukturen.

Mit dem Wandel der Bedrohungen 
muss sich auch unser Heer selbst 
weiterentwickeln. So wird das Bun-
desheer angesichts der neuen Bedro-
hungslage künftig vermehrt im ur-

banen Gebiet eingesetzt werden und 
muss daher eng mit Polizei, Rettungs-
organisationen, Betreibern kritischer 
Infrastrukturen und anderen Akteuren 
auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und 
Gemeindeebene zusammenarbeiten. 
Die erforderlichen militärischen Fä-
higkeiten reichen von Spezialisten zur 
Cyber-Abwehr über rasch verfügbare 
und mobile Kräfte für unmittelbare 
Reaktionen bis zur Mobilmachung, um 
in ausreichender Stärke den Schutz 
der österreichischen Bevölkerung und 
der kritischen Infrastrukturen sowie 
die Sicherung unserer Grenzen ge-
währleisten zu können.

Auch unsere Beiträge im Rahmen des 
internationalen Krisenmanagements 
erfordern eine zeitgemäße Ausrüs-
tung des Österreichischen Bundes-
heeres zur Sicherstellung der Auf-
tragserfüllung und zum Schutz des 
Lebens seiner Soldatinnen und Sol-
daten. Diese Einsätze sind ein Beitrag 
zu mehr internationaler Stabilität und  
dienen damit auch unserer eigenen 
Sicherheit. 

Angesichts der überaus fordernden 
Rahmenbedingungen gilt mein Dank 
allen Soldatinnen und Soldaten sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die sich trotz der mangelhaften Rah-
menbedingungen mit großer Motiva-
tion und hohem Engagement für den 
Schutz der österreichischen Bevölke-
rung einsetzen. 

Was ist uns allen Schutz und Hilfe 
wert?

Ihr Thomas Starlinger 

Personenbezogene Ausdrücke betreffen soweit dies inhaltlich in Betracht  
kommt Frauen und Männer gleichermaßen.
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MILIT˜RISCHE 
LANDESVERTEIDIGUNG 
NEU AUSRICHTEN

Die Umfassende Landesverteidigung 
muss an die neuen Herausforderungen 
mit Fokus auf hybride Bedrohungen 
und Cyber-Angri�e angepasst werden. 
Militärische Landesverteidigung muss 
neu gedacht werden. Dabei steht der 
Einsatz des Österreichischen Bundes-
heeres zum Schutz der Lebensgrund-
lagen, der kritischen Infrastruktur und 
der demokratischen Freiheiten im 
Mittelpunkt. Zudem soll das Bundes-
heer relevante Beiträge für Sicherheit 
in unserem Umfeld und zur Mitgestal-
tung der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP) der 
Europäischen Union erbringen.

ZENTRALE AUFGABEN

Die zentralen Aufgaben des Öster-
reichischen Bundesheeres für die 
nächsten zehn Jahre sind:

1.	 Bewältigung von Cyberangri�en, 
hybriden Bedrohungen und sys-
temischem Terrorismus sowie 
die Sicherstellung der staatlichen 
Handlungsfähigkeit der Republik 
Österreich durch 55.000 einsatz-
bereite und adäquat ausgerüstete 
Soldaten,

2.	 Leistung von hochwertigen Bei-
trägen zu immer anspruchsvoller 
werdenden internationalen Frie-
dens- und Ordnungseinsätzen 
insbesondere am Westbalkan 
und im erweiterten Krisengürtel 
um Europa durch den Einsatz von 
mindestens 1.100 Soldaten,

3.	 Aktive Teilnahme an der Weiter-
entwicklung der GSVP, unter an-

derem durch Entsendung von 
Soldaten zu europäischen Frie-
denseinsätzen und Teilnahme an 
Projekten zur europäischen mili-
tärischen Fähigkeitenentwicklung, 
vor allem in den Bereichen Cyber-, 
Drohnen- und ABC-Abwehr,

4.	 Verhinderung von Neutralitätsver-
letzungen und Schutz der Souve-
ränität im Luftraum durch Luft-
raumüberwachung mit Radar und 
Kamp�ugzeugen,

5.	 Erbringung quali�zierter Assis-
tenzleistungen im Rahmen der 
Bewältigung der Folgen der Klima-
krise und von technischen Katas-
trophen durch bis zu 12.500 Sol-
daten und

6.	 Robuste Assistenzleistungen für 
sicherheitspolizeiliche Aufgaben 
durch sofort einsetzbare Reakti-
onskräfte zur Unterstützung der 
Behörden. 

50%0% 100%

Sinkende Fähigkeit zur Aufgabenerfüllung ohne Investitionen

25% 75%

Katastrophenhilfe

Sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz

Schutzoperation

20202030

20202030

20202030

2020

2020

2030

Abwehroperation

FÜR EINE SICHERE 
PERSPEKTIVE 2030 
SORGEN

Damit das Österreichische Bundes-
heer seine verfassungsmäßigen Auf-
gaben zum Schutz der österreichi-
schen Bevölkerung voll erfüllen und 
auf neue Bedrohungen unserer Si-
cherheit wirksam reagieren kann, sind 
jedenfalls folgende Maßnahmen not-
wendig:  

1.	 Erhöhung des Verteidigungsbud-
gets auf drei Milliarden Euro in Ver-
bindung mit einer schrittweisen An-
hebung auf ein Prozent des BIP bis 
2030,

2.	 Sukzessiver Abbau des Investitions-
rückstaus. Unsere Soldaten, unsere 
Töchter und Söhne, verdienen den 
bestmöglichen Schutz im Einsatz,

3.	 Unverzügliche Entscheidung über 
die Ausgestaltung der Luftraum-
überwachung zur Gewährleistung 
unserer Souveränität und Neutrali-
tät, 

4.	 Wiederherstellung der Einsatzfä-
higkeit unserer Miliz � sie ist Vor-
aussetzung für eine funktionieren-
de militärische Landesverteidigung 
und Garant für die Durchhaltefähig-
keit im Einsatz,

5.	 Rückkehr zum Grundwehrdienst in 
der Dauer von acht Monaten mit 
verp�ichtenden Milizübungen,

6.	 Fokus auf den Schutz gegenüber 
neuen hybriden Bedrohungen und 
Cyber-Angri�en,

7.	 Fortsetzung der Teilnahme des 
Bundesheeres an internationalen 
Friedens- und Stabilisierungsein-
sätzen auf hohem Niveau entspre-
chend den Sicherheitsinteressen 
der Republik Österreich,

8.	 Sicherstellung der Einhaltung der 
eingegangenen EU-Verp�ichtun-
gen,

9.	 Schrittweise Erhöhung des Perso-
nalstandes auf 24.000 Bedienstete 
und Anpassung der dienstrecht-
lichen Rahmenbedingungen zur 
Gewährleistung der Einsatzbereit-
schaft und

10.	 Weiterentwicklung der Umfassen-
den Landesverteidigung.

Leistungspro�l des ÖBH

< Vorbereitungszeit Anzahl der eingesetzten Soldaten und Umfang des Einsatzes >

Abwehroperation:  
Fähigkeitserhalt in den bestehenden Strukturen, Aufwuchs, wenn es die Lage im Umfeld notwen-
dig macht

JAHRE

Schutzoperation: 
Im Maximalfall gesamtes Bundesheer (55.000 Soldaten) nach  
Mobilmachung oder ca. 12.000 Soldaten durchhaltefähig (Teilmobilmachung) 

WOCHEN 

Luftraumsicherungsoperation: 
Durchgehende aktive und passive Luftraumüberwachung und anlassbezogene 
Luftraumsicherungsoperationen

SOFORT

In
la

nd

Abwehr von Cyberangriffen: 
Durchgehende aktive und passive Überwachung von  
militärischen Informations- und Kommunikationssystemen

SOFORT

Quali�zierte Katastrophenhilfe: 
Unterstützung ziviler Behörden bei der Bewältigung von  
Katastrophen mit hochwertigen und quali�zierten Mitteln

SOFORT

Sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz: 
Beiträge zur Gewährleistung der Sicherheit im Inneren im Rahmen eines 
sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes

TAGE � WOCHEN

Auslandseinsatz im gesamten Spektrum: 
Wesentliche Elemente einer LandbrigadeTAGE � WOCHEN
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Internationale Humanitäre Katastrophenhilfe 
und Militärische Sicherheitskooperation
Bis zu 300 Soldaten (AFDRU und Experten)

TAGE 
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1:
WAS IST  
NOTWENDIG?

�In Anbetracht der derzeitigen Budgetentwicklung wird in 
den nächsten Jahren eine rote Linie überschritten werden, 

nämlich die der Einsatzbereitschaft.

Fehlende Ressourcen gefährden nicht nur die 
Aufgabenerfüllung, sondern auch das Leben der 
Soldatinnen und Soldaten bei ihren Einsätzen.�

(Bundespräsident Alexander Van der Bellen, 26. Oktober 2018)
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zur vermehrten Übernahme von Ver-
antwortung für die eigene Sicherheit 
nur teilweise umsetzen kann. 

Diese bislang allgemeinen Risikobilder 
verschärfen sich und werden zuneh-
mend zu konkreten Bedrohungen für 
Österreich. Zusammenfassend werden 
die Risiken und Herausforderungen für 
die Ausrichtung der österreichischen 
Verteidigungspolitik in der nächsten 
Dekade wie folgt priorisiert:

1.	 Hybride Bedrohungen (vgl. dazu 
Kapitel Bedrohungen) und syste-
mischer Terrorismus,

2.	 Resilienzgefährdende Extremer-
eignisse, wie etwa Massenmigra-
tion, Blackout, Pandemien, oder 
Natur- und technische Katastro-
phen,

3.	 Destabilisierung des eurostrategi-
schen Umfeldes und

4.	 Neutralitätsverletzungen,  
insbesondere im Luftraum.

VERTEIDIGUNGSPOLITI-
SCHE KONSEQUENZEN 
FÜR DAS BUNDESHEER
Die Österreichische Sicherheitsstra-
tegie (ÖSS) aus dem Jahr 2013 hat in 
Fortführung der erforderlichen kon-
zeptionellen Anpassungen, die nach 
der Jahrtausendwende erfolgten, die-
sen Entwicklungen konsequent Rech-
nung getragen. So wurde die aus dem 
Kalten Krieg stammende Konzeption 
der �Umfassenden Landesverteidi-
gung� im Jahr 2005 zur �Umfassen-
den Sicherheitsvorsorge� weiterent-
wickelt, die nunmehr zur Bewältigung 

obiger Risiken und Bedrohungen alle 
staatlichen Akteure zu einem ge-
samtstaatlichen Wirkungsverbund 
zusammenfasst. Eine Verbesserung 
der operativen Reaktionsfähigkeit auf 
die aktuellen Bedrohungen ist da-
durch jedoch nicht eingetreten. Nach 
einer vorübergehenden Priorisierung 
von Auslandseinsätzen in Umsetzung 
der Ergebnisse der Bundesheerre-
formkommission hat sich seit der ÖSS 
2013 der Fokus auf den Schutz Ös-
terreichs verlagert. Daher sieht auch 
die Teilstrategie Verteidigungspolitik 
2014 eine ausbalancierte Wahrneh-
mung von Inlands- und Auslandsauf-
gaben vor. Diese Konzepte wurden mit 
breiter politischer Mehrheit beschlos-
sen bzw. im Nationalen Sicherheitsrat 
zustimmend zur Kenntnis genom-
men. Dennoch wurden die erforderli-
chen �nanziellen Ressourcen zur Um-

16 strategische Trends mit besonderer Bedeutung für Österreichs Sicherheit:

Unterschiedliche 
Bevölkerungs-

entwicklung auf 
der Welt

Knapper 
werdender 
Zugang zu 
sauberem 

Wasser 

Drastischere  
Auswirkungen des 

Klimawandels

Fortschreitende 
Urbanisierung 
und mehr  
Megacitys

Steigende 
Lebenserwar-
tung und damit 
teurere Gesund-
heitssysteme

Fragmentierung 
von Gesell-

schaften durch 
Ungleichheiten, 

soziale Span-
nungen, Politik-
verdrossenheit 
und ethnische 

Kon�ikte

Wachsende 
Vernetzung, 

Automatisierung 
und Digitalisie-

rung führt zur 
Verwundbarkeit 

des Staates und 
der Privatsphäre 

der Bürger

Die immer stärkere Automa-
tisierung wird den Menschen 
in andere Tätigkeitsbereiche 

drängen und den Arbeits-
markt verändern 

Die immer besseren Tech-
niken zur Bereitstellung und 

Weitergabe wird Information 
als wesentliches politisches 

Machtinstrument stärken.

Der Umgang mit  
riesigen Datenmengen  

einschließlich deren Veri�-
zierung sowie der Förderung 
der individuellen Fähigkeiten 

und von Teamarbeit

Fortschreiten der 
Globalisierung und 

der Ungleichheit  
zwischen den  

Regionen

O�enhalten der 
ungehinderten 
Zugänge zu Energie 
und Rohsto�en

Die Entwicklung der 
Krisen- und Kon-
�iktregionen West-
balkan, Naher Osten 
sowie Nordafrika und 
Subsahara-Raum ist 
entscheidend

Der Staat bleibt zentral in 
der Internationalen Politik, 
verliert aber Stellung in der 
Gesellschaft

Das geopolitische Ordnungs-
system ändert sich, neue 
(nicht)staatliche Akteure 
gewinnen an Ein�uss

Die Entwicklung der  
Europäischen Union ist nicht 
absehbar, mehr Integration 
oder Renationalisierung

FAZIT
Neue Bedrohungen und dadurch geänderte sicherheitspolitische Schwergewichte in und um Europa 
verändern die Rahmenbedingungen sowohl für Österreich als auch für seine Partner. Um weiterhin die 
österreichische Bevölkerung zu schützen und im Rahmen internationaler Kooperationen zu handeln, 
muss sich das ÖBH an die neuen Bedrohungsformen und Rahmenbedingungen anpassen. Dazu bedarf 
es ausreichender �nanzieller und personeller Ressourcen.

setzung nicht zur Verfügung gestellt. 
Auch der Allparteien-Entschließungs-
antrag des Parlaments aus dem Jahr 
2015 hat zu keiner nachhaltigen Ver-
besserung der Budgetlage geführt. 
Damit hat sich die Schere zwischen 
Realzustand des ÖBH und seinen ver-
fassungsmäßigen Aufgaben immer 
weiter geö�net.

Die sicherheits- und verteidigungs-
politischen Optionen Österreichs sind 
neben der sich verschärfenden Ri-
sikolage insbesondere vor dem 
Hintergrund zweier, für die mili-
tärische Landesverteidigung re-
levante Faktoren zu beurteilen: 
Bereitstellung von Ressourcen 
für die militärische Landesver-
teidigung und Entwicklung der 
EU/GSVP.

Momentan ist das ÖBH weit da-
von entfernt, seine verfassungs-
mäßigen Aufgaben vollum-
fänglich erfüllen zu können. Der 
Realzustand des ÖBH lässt nur 
ein eingeschränktes Leistungs-
spektrum zu. Die Aufwendun-
gen zur Sicherstellung eines erfolg-
reichen Einsatzes des ÖBH in einer 
Schutzoperation belaufen sich auf 
mindestens ein Prozent des BIP. Für 
eine Abwehroperation gegen einen 
konventionellen Gegner wären jedoch 
zwei Prozent des BIPs notwendig. 

In der nächsten Dekade ist unter den 
herrschenden Gegebenheiten weder 
die Herausbildung einer eigenstän-
digen Verteidigung der EU noch ein 
Beitritt Österreichs zur NATO zu er-
warten.

Um ein Mindestmaß an Sicherheit in 
Österreich gewährleisten zu können 
und die Interessen der Republik zu 
wahren, müssen klare Prioritäten in 
der militärischen Aufgabende�nition 
gesetzt werden. Da derzeit nicht mit 
einer konventionellen, sondern mit ei-

ner subkonventionellen Bedrohung zu 
rechnen ist, wird die Schutzoperation 
in den Fokus der Ausrichtung des ÖBH 
gerückt.

Die verteidigungspolitische Strategie 
richtet die �militärische Landesvertei-
digung� auf das Ambitionsniveau einer 
eigenständigen Schutzoperation aus. 
Gleichzeitig werden ergänzende, aber 
hochwertige militärische Beiträge zur 
aktiven Umfeldstabilisierung und Mit-
gestaltung der GSVP geleistet.

Daraus ergeben sich folgende vertei-
digungspolitische Herausforderungen 
bzw. strategische Handlungsfelder für 
das ÖBH:

1.	 Bewältigung hybrider Angri�e inkl. 
der Bewältigung systemischer 
Terrorangri�e und resilienzge-
fährdender Extremereignisse so-
wie Sicherstellung der staatlichen 
Handlungsfähigkeit im gesamt-
staatlichen Kontext.

2.	 Beiträge zur Stabilisierung des un-
mittelbaren Umfeldes, insbesonde-
re das Engagement auf dem West-
balkan und in Osteuropa.

3.	 Substanzielle Beitragsleistung zur 
Weiterentwicklung der GSVP durch 
Einsatzbeteiligungen und Koope-
rationen zur europäischen Fähig-
keitsentwicklung.

4.	 Beiträge zur Stabilisierung des er-
weiterten Umfeldes im Nahen und 
Mittleren Osten oder in Afrika.

5.	 Verhinderung von Neutralitätsver-
letzungen, insbesondere der Schutz 
der Souveränität im Luftraum.

6.	 Quali�zierte Assistenzleistungen 
im Rahmen der Bewältigung von 
Natur- und technischen Katastro-
phen in Österreich.

7.	 Quali�zierte, insbesondere robus-
te Assistenzleistungen für sicher-
heitspolizeiliche Aufgaben. 

Eine Analyse der Risiken macht 
zudem deutlich, dass bei den re-
levantesten Bedrohungen kaum 
Vorwarnzeiten gegeben sind und 
aufgrund der extremen Unter-
schiede bei den konkreten Bedro-
hungsszenarien ein Höchstmaß 
an strategischer Flexibilität er-
forderlich ist. Die Landesverteidi-
gung muss daher als wesentlicher 
Bestandteil des gesamtstaatli-
chen Systems mit einer breiten 
Kooperations- und technologi-
schen Zusammenarbeitsfähigkeit 
im nationalen und internationalen 

Bereich ausgestaltet werden. Sie muss 
über eine ausreichende Personalstärke 
in unterschiedlichen Bereitschaftsgra-
den sowie eine robuste Durchsetzungs-
fähigkeit verfügen. Die auf absehbare 
Zeit eingeschränkte Handlungsfähig-
keit der EU erfordert weiterhin ein Min-
destmaß eigenständiger militärischer 
Aufgabenwahrnehmung bei gleichzei-
tiger Intensivierung von Kooperationen 
mit gleichgesinnten Partnern.

Für eine stabile Entwicklung des ÖBH 
ist es notwendig, eine langfristige bud-
getäre Entwicklung festzulegen. Damit 
kann innerhalb des Verteidigungsres-
sorts auch über eine Gesetzgebungs-
periode hinausgehend geplant werden.

Eine Analyse der Risiken macht 
zudem deutlich, dass bei den 
relevantesten Bedrohungen 

kaum Vorwarnzeiten gegeben 
sind und aufgrund der extremen 
Unterschiede bei den konkreten 

Bedrohungsszenarien ein Höchstmaß 
an strategischer Flexibilität 

erforderlich ist.
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BEDROHUNGEN  
BEDARF EINES 
UMFASSEND 
ANERKANNTEN 
BEDROHUNGSBILDES
Die Zukunft Österreichs und Europas 
ist nicht klar vorhersehbar, die ˜nde-
rungen im strategischen Umfeld wer-
den zunehmend unberechenbar und 
Krisen treten mit immer kürzeren Vor-
warnzeiten auf. Das kommende Jahr-
zehnt wird, wie auch die Vergangenheit 
gezeigt hat, durch Kon�ikte, Krisen und 
rasche Veränderungen gekennzeichnet 
sein. Die heute herrschende Ordnung 
wird sich verändern und derzeitige 
Machtverhältnisse werden ihre Gültig-
keit verlieren. Das gilt auch für das Um-
feld Österreichs.

Österreich hat sich auf die erwartba-
ren künftigen Herausforderungen und 
Bedrohungen einzustellen. Darauf sind 
Aufgaben, Fähigkeiten und Ressour-
cen des ÖBH abzustimmen. Es muss 
dazu ein politisch-strategisches und 
ressortübergreifendes gemeinsames 
Verständnis eines umfassend aner-
kannten Bedrohungsbildes bestehen. 
Dies ist derzeit nicht gegeben, woraus 
sich auf der einen Seite die Vernach-
lässigung der im Verfassungsrang ste-
henden �Umfassenden Landesverteidi-
gung� sowie auf der anderen Seite die 
Vorenthaltung der erforderlichen Res-
sourcen zur Finanzierung der Fähigkei-
ten des ÖBH begründen.

Bewa�nete Angri�e auf Österreich 
werden auf absehbare Zeit nicht durch 

große Panzer- oder Luftarmeen wie 
im Kalten Krieg erfolgen. Die Analyse 
internationaler militärstrategischer 
Konzepte und die Auswertung aktueller 
Kon�ikte zeigen, dass vor allem sub-
konventionell unterhalb der kriegsvöl-
kerrechtlich normierten Schwelle eines 
Krieges agiert werden wird. Diesem 
hybriden Gegner ist sowohl im Inland 
als auch im Ausland entsprechend zu 
begegnen. Dies erfolgt im Rahmen der 
militärischen Landesverteidigung.

Die konventionellen militärischen Po-
tenziale, die in Europa und an seinen 
Grenzen existieren bzw. sich im Aufbau 
be�nden, dürfen dabei jedoch nicht 
übersehen werden. Während sich die-
se Potenziale über Jahre aufbauen und 
als stabiler Faktor zu bewerten sind, 
können sich politische Absichten, die-
se auch einsetzen zu wollen, sehr rasch 
ändern.

Die Ambitionen staatlicher und nicht-
staatlicher Akteure � dazu zählen re-
ligiöse Fundamentalisten und politi-
sche Extremisten sowie auch global 
agierende Konzerne und Unternehmen 
� werden zunehmen. Globale Entwick-
lungen haben in Zukunft eine noch di-
rektere Auswirkung auf die Sicherheit 
Österreichs. Sie haben das Potenzial, 
den sozialen Frieden zu stören und die 
staatliche Souveränität zu gefährden.

Artikel 9a des Österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes

(1) Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre 
Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlich-
keit und Einheit des Bundesgebietes zu bewahren, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung und Verteidigung der immerwährenden Neutralität. 
Hiebei sind auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihre Hand-
lungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten der Einwohner vor 
gewaltsamen Angri�en von außen zu schützen und zu verteidigen.

(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die 
geistige, die zivile und die wirtschaftliche Landesverteidigung.

Die Auswirkungen globaler Aktivitäten werden in Zukunft noch weniger als bisher Halt vor Österreich machen. Sie haben das Potenzial, den sozialen 
Frieden zu stören und die staatliche Souveränität zu gefährden.

Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die Sicherheit Österreichs 
und Europas bestehen auf mehreren Ebenen. Bedrohungen im konventionellen, 
subkonventionellen und hybriden Spektrum bedürfen einer Anpassung der eigenen 
Handlungsmöglichkeiten. Österreich liegt im Herzen Europas und muss sich seiner 
Rolle als neutraler, souveräner Staat und verlässlicher Partner entsprechend verhalten. 
Dazu muss es in der Lage sein, neuartige Bedrohungen �exibel abzuwehren.
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Zentrale europäische Verbindungen durch Österreich

Salzburg

Linz Wien

Innsbruck

Bratislava

Verbindung Skandinavien � Mittelmeer
Verbindung Baltikum � Adria
Verbindung Rhein � Donau
Verbindung Nordsee � Balkan � Griechenland
Transalpine nationale Verbindungen

München

1.	 die Nord-Süd-Verbindung 
zwischen Deutschland und 
Italien über Tirol und den Brenner 
(Verbindung Skandinavien � 
Mittelmeer)

2.	 die Nordost-Süd-Verbindung 
zwischen Tschechien und der 
Slowakei nach Oberitalien über 
Wien, Graz und Klagenfurt  
(Verbindung Baltikum � Adria)

3.	 die West-Ost-Verbindung 
zwischen Deutschland und Ungarn 
über das Donautal  
(Verbindung Rhein - Donau)

4.	 die Nord-Südost-Verbindung von 
Prag nach Budapest über Wien 
(Verbindung Nordsee � Balkan und 
Griechenland)

Das neutrale Österreich ist als Mitglied 
der Europäischen Union aktuell von sta-
bilen Staaten umgeben. Diese sind mit 
Ausnahme der Schweiz und Liechten-
steins ebenfalls Mitgliedsstaaten der 
EU und darüber hinaus auch in die NATO 
eingebettet. Ein überwiegend konventi-
onell geführter militärischer Angri� aus 
der unmittelbaren Umgebung ist der-
zeit daher nicht zu erwarten. Ein kon-
ventioneller militärischer Angri� auf die 
EU-Außengrenzen kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden. Dies kann 
nach Maßgabe der irischen Klausel 
(Berücksichtigung der österreichischen 
Neutralität) auch einen konventionellen 
militärischen Solidarbeitrag des ÖBH 
erforderlich machen.

GEOGRAFISCHE  
RAHMENBEDINGUNGEN
Österreich liegt vielen Krisenherden 
geogra�sch näher als andere EU-Staa-
ten.

Durch die Republik Österreich führen 
Linien der europäischen kritischen Inf-
rastruktur sowie vier der neun wichtigs-
ten EU-Verbindungslinien des Trans-
European Transport Networks (TENtec). 
Dabei handelt es sich um Straßen- und 
Eisenbahnverbindungen sowie die Do-
nau als internationale Wasserstraße.
Konkret sind das:

Ergänzend zu diesen Routen sind auch 
die Phyrn-Strecke Linz und Graz sowie 
die Tauernroute zwischen Salzburg 
und Villach von Bedeutung.

Die Nutzung dieser für den europäi-
schen und internationalen Handel we-
sentlichen Verkehrswege ist auch in 
Krisenzeiten sicherzustellen.

Diese Korridore sind auch für militäri-
sche Bewegungen in Europa von Be-
deutung. Österreich hat - vorbehalt-
lich der politischen Entscheidung - im 
Rahmen der EU die Gewährleistung 
eines sicheren Durchmarsches zuge-
sagt.

Das europäische TENtec Netz

Klagenfurt

Graz

GESTERN:
�  militärischer Kon�ikt  
    (Kalter Krieg)
�  staatlicher Angreifer
�  Angri� aus dem Ausland
�  Vorwarnzeit
�  �klare sicherheitspolitische  

Aufgabenteilung  
(äußere und innere Sicherheit)

�  �sicherheitspolitisches Ziel der  
Abhaltung konventioneller  
Angri�e

�  �Raumverteidigung
....

HEUTE UND MORGEN:
�  �gezielter Einsatz unterschiedlichs-

ter Machtinstrumente  
(�hybrider� Kon�ikt)

�  �unterschiedliche staatliche und 
nicht-staatliche Angreifer

�  keine Vorwarnzeit
�  �Sicherheitslücken zwischen  

äußerer und innerer Sicherheit
�  �sicherheitspolitisches Ziel der  

Resilienz gegen hybride Angri�e
�  �Bundesheer als essenzieller 

Bestandteil einer umfassenden 
Sicherheitsvorsorge

�  �Schutzoperation
....

Formen der Kon�iktaustragung im Vergleich

1950  1960  1970  1989  1990  2000  2010 2020  2030  2040  2050  2060  2070  2080 

Der Graubereich zwischen einem offenen militärischen Kon�ikt und unbemerkter Agitation wird 
ausgenutzt, um die völkerrechtlichen Regeln zu umgehen und vollendete Tatsachen zu schaffen.

Sollen in Krisenzeiten beispielsweise 
Kräfte aus dem Nordwesten auf den 
Balkan oder von Italien in das Baltikum 
verlegt werden, so werden diese Bewe-
gungen auch durch Österreich führen. 
Natürlich ist in diesem Zusammenhang 
auch die mögliche Nutzung des öster-
reichischen Luftraumes zu beachten. 
Hier ist vor allem die Nord-Süd-Route 
von Relevanz.

Bei umfassenden krisenhaften Ent-
wicklungen, die auch Österreich als 
EU-Mitglied betre�en können, sind Ge-
fährdungen dieser Routen durch sub-
versive, verdeckt agierende Gruppie-
rungen möglich. Das wird zu erhöhten 
Sicherungsmaßnahmen führen, die 
auch durch das ÖBH wahrzunehmen 
sein werden. Bei steigender Intensi-
tät wird ein militärischer Einsatz zum 
Raum- und Objektschutz notwendig. 

Als Anlassfall für solche Entwicklungen 
ist also nicht ein kriegerischer Kon�ikt 
in unmittelbarer Nähe unsere Republik 
Voraussetzung, es genügt auch die Un-
terstützung mandatsgedeckter europä-
ischer und internationaler Operationen. 
In diesem Zusammenhang muss die 
Bedrohung im Cyberspace und Infor-
mationsumfeld besonders berücksich-
tigt werden.

HYBRIDE ANGRIFFE 
UND SYSTEMISCHER 
TERRORISMUS
Dem relativen Frieden der letzten 
Jahrzehnte stehen erhebliche Her-
ausforderungen in der Zukunft ge-
genüber. Galt es im Kalten Krieg, ei-
nen klassischen militärischen Gegner 
abzuhalten bzw. abzuwehren, so ist 

Systemischer Terrorismus
Terrorangriff auf Staat, Gesellschaft und ihre 
Lebensgrundlagen, der weit über das bisher 
bekannte Bedrohungspotenzial hinausgeht 
und in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
einem souveränitätsgefährdenden Angriff 
gleichkommt. Systemischer Terrorismus 
wird von militärisch ausgebildeten und aus-
gestatteten Kräften durchgeführt. Diesem 
ist mit militärischen Mitteln entgegenzu-
treten. Systemischer Terrorismus kann als 
Mittel im hybriden Kon�ikt zum Einsatz 
kommen und auch den Einsatz von Massen-
vernichtungswaffen umfassen.
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net of Things (IoT) macht sich in der 
gesamten Gesellschaft � auch militä-
risch � unangenehm bemerkbar. Digita-
le Währungen erzeugen unkontrollierte 
Wirtschaftsräume.  Auf Knopfdruck ist 
es dunkel, Pumpen und Kühl-
geräte fallen aus, Lebensmit-
tel verderben, kein Wasser, 
kein Strom, das Bankensys-
tem und der Handel brechen 
zusammen, Chaos und Anar-
chie ist die Folge.

Die militärischen Handlun-
gen eines Angreifers können ohne jede 
Vorwarnzeit auf Schwachstellen Öster-
reichs wirken oder auch Ansatzpunkte 
für Aktionen zu einem späteren günsti-
gen Zeitpunkt scha�en.

Angegri�en werden Schwachstellen; 
im modernen Kon�ikt muss dazu 
nicht zwingend eine unmittelbare 
geogra�sche Nähe gegeben sein, 
wie beispielsweise bereits erfolgte 
Hackerangri�e auf österreichische 
Einrichtungen zeigen.

Physische Gewaltanwendung kann da-
bei durch konventionelle und subkon-
ventionelle Kamp�ührung bewa�neter 
Kräfte erfolgen. Zusätzlich werden sys-
temischer Terrorismus und gewalttäti-
ges Vorgehen von Bevölkerungsgruppen 

einschließlich der Nutzung der Organi-
sierten Kriminalität gezielt eingesetzt. 
Die Anwendung der verschiedenen 
Möglichkeiten erfolgt getrennt oder in 
Kombination. Der urbane Raum wird 

der primäre Ort der Kon�iktaustragung 
sein � Siedlungen und Städte sind das 
Gefechtsfeld der Zukunft.

In ähnlich herausfordernder Weise, je-
doch weit unterhalb der allgemeinen 
Wahrnehmungsschwelle, werden im 
Cyber-Bereich Bedrohungen geschaf-
fen, welche durch staatliche Akteure, 
globale-nichtstaatliche Akteure bis 
hin zu einzelnen Angreifern ausgelöst 
werden. Auf Grund der starken Abhän-
gigkeit moderner Gesellschaften von 
Technik, freiem Zugang zu Ressourcen 
und Energieversorgung kann die Funk-
tionalität des ö�entlichen Lebens und 
staatlicher Einrichtungen massiv beein-
trächtigt werden. Das betri�t auch das 
ÖBH selbst.

Technologische Fortschritte werden 
zu einer Verbesserung der Fähigkeiten 
in den Bereichen nicht-letaler Wirk-
mittel, autonomer und halbautono-
mer Systeme sowie der Präzision und 

Wirkungsgeschwindigkeit 
von Wa�ensystemen führen. 
Dies wird die Art und Weise 
beein�ussen, wie militäri-
sche Kon�ikte ausgetragen 
werden.

Künftige Streitkräfte werden 
durch vernetzte IT-Systeme 

unterstützt, die auch autonom und un-
ter Verwendung künstlicher Intelligenz 
im gesamten Gefechtsraum agieren. 
Künftig wird auch festzulegen sein, 
inwieweit die Maschine den Menschen 
unterstützen - oder sogar ersetzen - 
soll. Modernste Technologie wird aber 
nicht nur regulären Streitkräften zur 
Verfügung stehen, sondern auch irre-
gulären Gruppierungen und Terroror-
ganisationen.

Das ÖBH hat in diesem Szenario essen-
zielle Aufgaben zu erbringen. Neben 
allgemeinen Schutz- und Ordnungs-
aufgaben hat das ÖBH insbesonde-
re Aufgaben im Bereich der sicheren 
Versorgung der Bevölkerung sowie der 
Unterstützung der Gesundheitsbehör-
den, wie die Organisation und Errich-

Der hybrid agierende Feind trachtet danach, 
seine Interessen ohne offene militärische 

Konfrontation durchzusetzen.

Blackout
Ein Blackout ist ein plötzlicher, überregiona-
ler und länger andauernder Stromausfall. Bei 
diesem Szenario ist ein zeitgleicher Ausfall 
der Stromversorgung in weiten Teilen Europas 
zu erwarten. Dieser kann innerhalb weniger 
Sekunden und ohne Vorwarnung erfolgen. Im 
Gegensatz zu lokalen Stromausfällen fallen bei 
einem Blackout zeitnah so gut wie alle anderen 
lebenswichtigen und stromabhängigen Infra-
strukturen aus. Beginnend mit der Telekom-
munikationsversorgung wie Mobilfunk, Fest-
netz, Internet und Datenverbindungen. Das 
führt zur sofortigen Unterbrechung des Geld-
verkehrs (Bankomaten, Kassen, Zahlungs-
verkehr). Der Verkehr und damit die gesamte 
Versorgungslogistik (Ampeln, Tunnel, Treib-
stoff- und Lebensmittelversorgung) kommen 
zum Stillstand. Trotz aller Sicherungsmaßnah-
men kann das Ausbleiben eines groß�ächigen 
und langanhaltenden Stromausfalls in Zukunft 
nicht garantiert werden. Das Eintreten eines 
überregionalen Blackouts wird von Experten in 
der nächsten Dekade als sehr wahrscheinlich 
beurteilt. 

Pandemie
Eine Pandemie ist die unkontrollierte Ausbrei-
tung einer hochansteckenden Infektionskrank-
heit, beispielweise mit Grippeviren, die nicht ein-
gedämmt werden kann. Im Falle einer Pandemie 
bei Menschen könnte es dazu kommen, dass in 
einer ersten Phase von bis zu sechs Monaten kein 
Impfstoff bzw. keine Medikation zur Verfügung 
stünde. In einer zweiten Phase wäre zwar ein 
Impfschutz entwickelt, die Produktionskapazitä-
ten würden für den großen Bedarf jedoch nicht 
ausreichen. Aufgrund einer Vielzahl an Toten 
und massenhaft Erkrankten hätte dies massive 
Auswirkungen auf das Funktionieren von Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft. Im Extremfall dürf-
ten die Menschen ihre Häuser nicht verlassen, es 
käme zu massiven Versorgungsengpässen, die 
Krankenhäuser, Sanitätszentren und mobilen 
medizinischen Dienste wären überfordert. 

Unkontrollierte Massenmigration
Zumindest für die nächste Dekade 
sehen Experten kein Nachlassen des 
Migrationsdruckes aus Afrika und Asien auf 
Europa. Österreich ist sowohl bevorzugtes 
Zielland als auch Durchzugsgebiet entlang der 
östlichen und zentralen Mittelmeerroute nach 
Nordeuropa. Eine neuerliche Massenmigration, 
wie Österreich dies im Jahr 2015/16 erlebt 
hatte, kann nicht ausgeschlossen werden.  
Im Falle einer neuerlichen Massenmigration 
nach Österreich hat das ÖBH die Grenzen 
zu schützen und einen unkontrollierten 
Grenzübertritt zu unterbinden. Im Rahmen 
der Assistenzleistung hat das ÖBH vielfältige 
Aufgaben zu leisten. All dies muss unter 
besonderen Sicherheitsbedingungen erfolgen. 

1.

2. 3.

tung von Quarantänestationen und 
Sperrgebieten sowie die Bereitstellung 
nichtverseuchter Notunterkünfte.

Dazu ist eine Eigenautarkie des ÖBH 
von zumindest 14 Tagen erforderlich. 

Da die verschiedenen Aktionen ver-
schleiert und somit nicht klar zuge-
ordnet werden können, wechseln sich 
Phasen unterschiedlicher Eskalations-
stufen in der Gewaltanwendung und 
lange Phasen ohne erkennbare Aktivi-
täten ab.

Aus Sicht eines Aggressors wird die 
Destabilisierung des Angegri�enen 
eine entscheidende Voraussetzung für 
das Erreichen seiner strategischen Zie-
le sein. Eine unmittelbare Beendigung 
des Kon�ikts muss nicht unbedingt 
angestrebt werden, auch eine Situa-
tion, die den Angegri�enen dauerhaft 

1.	 Bevölkerung und kritische Infrastruktur 
sind ohne Vorwarnzeit einem hohen 
Risiko ausgesetzt.

2.	 Moderne Technologien, wie Drohnen, 
stellen eine Bedrohung dar.

3.	 Kriegerische Auseinandersetzungen, 
wie zum Beispiel in Syrien und in der 
Ukraine, sind nahe herangerückt. 

4.	 Moderne Gesellschaften sind auf eine 
stabile und ununterbrochene Versor-
gung mit lebensnotwendigen Gütern 
und Leistungen angewiesen. Mit einem 
Klick kann man heute Chaos schaffen.

4.

in seiner politischen oder wirtschaftli-
chen Handlungsfähigkeit einschränkt, 
kann zur strategischen Zielerreichung 
genügen.

Im europäischen Kontext kann sich Ös-
terreich nicht erlauben für seine Part-
ner zur Belastung zu werden und ein 
leichtes Angri�sziel zu sein. Österreich 
muss einen umfassenden Beitrag leis-
ten, der auch militärische Elemente be-
inhaltet. Verschärft wird diese Heraus-
forderung noch durch die P�ichten des 
neutralen Staates wie die im Anlassfall 
wahrzunehmende Hinderungs�icht.

FAZIT
Ohne eine Möglichkeit auf Gegner im konventionellen, subkonventionellen Spektrum, Gegner im Cy-
berspace oder hybrid agierende Gegner zu reagieren und unsere Bevölkerung und Verbündeten zu 
schützen, verliert Österreich die Fähigkeit seine Souveränität und Integrität zu bewahren. Das ÖBH 
muss daher befähigt werden, seine verfassungsgemäße Aufgabe der Landesverteidigung zum Schutz 
Österreichs und seiner Bevölkerung wahrzunehmen.

Hinderungsp�icht
Artikel 5 des V. Haager Abkommens 
schreibt den neutralen Staaten vor, 
auf ihrem Gebiet eine Verletzung 
der Neutralität durch Kriegführen-
de nicht zu dulden. Dies bedeutet 
auch, dass der neutrale Staat in der 
Lage sein muss, eine Nutzung seines 
Staatgebiets wenn notwendig militä-
risch zu verhindern.

' shutterstock.com
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MILITÄRSTRATEGISCHE  
AUSRICHTUNG  

Österreich ist verp�ichtet, für die Sicherheit seines Territoriums und seiner Bevölkerung 
zu sorgen. Das ÖBH ist ein Hauptträger dieser Aufgaben. Die Schutzoperation ist die 
Antwort auf die Frage nach einer zeitgemäßen militärischen Landesverteidigung. In 
der Schutzoperation muss das ÖBH befähigt werden, alle militärischen Kapazitäten 
sowohl sehr rasch, räumlich und zeitlich begrenzt, als auch lange andauernd zum 
Schutze Österreichs und seiner Bevölkerung zum Einsatz zu bringen. Dazu benötigt 
es die Fähigkeit, mit Reaktionskräften umgehend Einsatzaufgaben zu erfüllen und 
durch Mobilmachung auf 55.000 Soldaten aufzuwachsen. Die Aufwendungen zur 
Sicherstellung eines erfolgreichen Einsatzes des ÖBH in einer Schutzoperation 
belaufen sich auf mindestens 1% des BIP. Aus der Fähigkeit zur Schutzoperation ergibt 
sich die notwendige Mindestanforderung, um zur Abwehroperation aufwachsen zu 
können. 

In
te

ns
itä

t

Assistenzeinsatz Militärische Landesverteidigung

Aufgaben des ÖBH im Inland

Katastrophenhilfe Sicherheitspolizeilicher  
Assistenzeinsatz Schutzoperation Abwehroperation

Die Aufgaben des ÖBH sind rechtlich 
eindeutig festgelegt. Nach Artikel 79 
Absatz 1 Bundes-Verfassungsgesetz 
obliegt dem Bundesheer die militäri-
sche Landesverteidigung. Darüber hin-
aus sind in Absatz 2 sogenannte Sub-
sidiäraufgaben vorgesehen, wenn die 
zuständigen zivilen Behörden die Mit-
wirkung des ÖBH anfordern. Einerseits 
kann dies zum Schutz der verfassungs-
mäßigen Einrichtung und demokrati-
schen Freiheiten bzw. zur Aufrechter-
haltung der Ordnung und Sicherheit im 
Inneren im Rahmen des sicherheitspo-

lizeilichen Assistenzeinsatzes erfolgen. 
Andererseits kann das ÖBH zur Hilfe-
leistungen bei Elementarereignissen 
und Unglücksfällen außergewöhnlichen 
Umfangs im Rahmen des Assistenzein-
satzes zur Katastrophenhilfe herange-
zogen werden. Schlussendlich sieht das 
Bundes-Verfassungsgesetz auch vor, 
dass weitere Aufgaben des ÖBH durch 
andere Bundesverfassungsgesetze ge-
regelt werden können. Heute betri�t 
das die Auslandseinsätze des ÖBH. Die-
se sind im �Bundesverfassungsgesetz 
über Kooperation und Solidarität bei 

der Entsendung von Einheiten und Ein-
zelpersonen in das Ausland,� kurz KSE-
BVG, festgelegt.

Zeitgemäße militärische Landesvertei-
digung ist die Abwehr souveränitäts-
gefährdender Angri�e auf die Republik 
Österreich zu Land, in der Luft, im Cy-
berspace und im Informationsumfeld. 
Das ÖBH kämpft gegen hybride Bedro-
hungen im Rahmen der Schutzoperati-
on und führt im Falle eines konventio-
nellen Angri�s die Abwehroperation.

1.	 Das ÖBH muss den Schutz jener kritischen 
Infrastruktur sicherstellen, die für die staatli-
che Führungsfähigkeit und für die Grundver-
sorgung der Bevölkerung bzw. Energiebereit-
stellung erforderlich ist. 

2.	 Oberstes Gebot ist das Aufrechterhalten bzw. 
Wiederherstellen von Ordnung und Sicherheit 
sowie die Gewährleistung von Souveränität 
und Integrität des Staatsgebietes.

3.	 Das ÖBH muss Präsenz zeigen und durch 
diese abhaltend wirken. Patrouillen mit 
gepanzerten Fahrzeugen überwachen das 
Zwischengelände und können rasch an ent-
stehenden Brennpunkten zusammengeführt 
werden, um Gefahrensituationen zu neutra-
lisieren. 

2.1.

3.
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Assistenzleistung für zivile Behörden

Fähren betreiben Schweres Gerät  
einsetzen

Kritische Infrastruktur 
schützen

Menschen rettenDekontaminieren

Detektieren

Brücken bauen Trinkwasser aufbereiten

Aufgabenportfolio des ÖBH  
im Assistenzeinsatz

Spezialaufklärung Stabspersonal Ausbildung von  
Sicherheitskräften

SanitätsversorgungSchaffung eines sicheren 
Umfelds

Trennung von  
Kon�iktparteien

Logistik

Evakuierung aus  
KrisenregionenMilitärbeobachter

Das Aufgabenportfolio des Bundesheers im Auslandseinsatz

ASSISTENZLEISTUNG  
FÜR BEHÖRDEN
Mit den für die militärische Landes-
verteidigung vorhandenen Fähigkeiten 
leistet das ÖBH darüber hinaus Assis-
tenzeinsätze zur Unterstützung von 
Sicherheitsbehörden sowie quali�zierte 
Hilfeleistung bei Katastrophen.

Die Folgen des Klimawandels, zuneh-
mende Vernetzung und technologische 
Abhängigkeit der österreichischen Ge-
sellschaft sowie Naturereignisse führen 
verstärkt zu Krisen und Katastrophen 
außergewöhnlichen Ausmaßes. Öster-
reich muss auf komplexe und langan-
haltende Großschadensereignisse wie 
Hochwasser und technische Störfälle 
überregionalen Ausmaßes, Pandemien 
und Kernkraftwerksunfälle im grenzna-
hen Raum vorbereitet sein.

Das österreichische Krisen- und Kata-
strophenmanagement muss an die ak-
tuellen Herausforderungen angepasst 
werden. Auf Bundesebene hat nur das 
Bundesheer die entsprechenden Mittel 
zur langanhaltenden, quali�zierten Kri-
sen- und Katastrophenbewältigung.

Die letzten Jahre haben europaweit 
gezeigt, dass Sicherheitsbehörden bei 
Terrorangri�en und bei massiven Migra-
tions- und Fluchtströmen rasch an die 
Grenze der Leistungsfähigkeit gelangen 
können. Zu deren Unterstützung wird 
daher durch den Einsatz militärisch-
technologischer Fähigkeiten des ÖBH 
diesen Herausforderungen nachhaltig 
begegnet. Dies erfolgt als Schutz kri-
tischer Infrastrukturen sowie durch 
Überwachen von Grenzen und Räumen 
mittels Bereitstellung personeller und 
materieller Kapazitäten. Als �Strategi-
sche Handlungsreserve� unterstützt 

das ÖBH Organe der politischen Füh-
rung, die Behörden und Bereiche des 
zivilen Lebens.

Assistenzeinsätze zur Katastrophenhil-
fe sowie sicherheitspolizeiliche Assis-
tenzeinsätze werden mit jenen Kräften 
und Mitteln im Sinne eines �Dual Use� 
durchgeführt, die für die Kernaufgabe, 
nämlich die militärische Landesvertei-
digung vorgehalten werden.

AUSLANDSEINS˜TZE
Insbesondere seit den Zerfallskriegen 
am Balkan in den 1990er Jahren ha-
ben sich die Mandate für internatio-
nale UN-Friedensmissionen massiv 
verändert. Stand in der Vergangenheit 
die Beobachtung von Wa�enstillstän-
den im Vordergrund, ist es heute der 
aktive Schutz der Bevölkerung und 
die Durchsetzung von Friedensab-

Transport�üge

Grenzen überwachen
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FAZIT
Um den zukünftigen Bedrohungen begegnen und die gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu können, 
benötigt das ÖBH ein breites Leistungspro�l. Dieses umfasst quali�zierte Assistenzeinsätze, 
substanzielle Beiträge für das Internationale Krisenmanagement sowie den Fähigkeitserhalt zur 
Abwehroperation. Im Fokus steht die Fähigkeit, eine �ächendeckende Schutzoperation durchführen zu 
können.
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Aufklärung auf allen Ebenen stellt in Verbindung mit 
IKT- und Cyber-Truppe einen erheblichen Beitrag zum 
gesamtstaatliches Lagebild dar.

Aufklärungs-, Cyber- und EloKa-Kräfte stellen weitreichende 
militärische Aufklärung sicher.

Alle Kräfte des ÖBH müssen über die nötige Interoperabilität 
verfügen, um mit anderen Einsatzorganisationen und Partnern 
zusammenarbeiten zu können.

Alle Kräfte des ÖBH müssen die Versorgung von Verwundeten 
und Verletzten sicherstellen, die Sanitätstruppe stellt die qua-

li�zierte Versorgung sicher. Räume und Verkehrswege werden durch Infanterie in unter-
schiedlichen Ausprägungen, die Panzer- und Aufklärungstrup-
pe, sowie Luftunterstützung, EloKa- und Cyberkräfte aufge-
klärt und überwacht.Gegnerische Handlungsfreiheit wird durch Aufklärung, Infante-

rie, Artillerie-, Pionier- und Panzerkräfte, Jagdkommandokräfte, 
Luftunterstützung und Kampf�ieger, elektronische Kampfführung 

(EloKa), Cyber und Militärpolizei eingeschränkt und neutralisiert. Alle Kräfte des ÖBH, die in engen Kontakt mit feindlichen 
Gruppierungen kommen, müssen über die nötige geschützte 
Mobilität verfügen.Der Angriff zur Neutralisierung des Gegners und Wiederherstellung der 

Souveränität wird durch Infanterie, Panzer, Luftunterstützungs- und 
Kampf�iegerkräfte geführt und durch EloKa, PSYOPS und Artillerie un-
terstützt. Das Jagdkommando führt Angriffe auf spezielle Ziele durch. Beiträge zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der 

Republik leisten unmittelbar die Militärpolizei, die Flugmelde-, 
IKT-, Cyber- und Kommunikationstruppe.

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Einsatzaufgabe ist 
durch die Ausbildungsorganisation des ÖBH sicherstellen.

Redundante, autarke �iegerische Infrastruktur wird durch die 
IKT-, Cyber-, Kampf�ieger-, Luftunterstützung und Flugmel-
detruppe betrieben.

Den Schutz von wichtigen Objekten gegen Bedrohungen am 
Boden gewährleistet die Infanterie-, die Panzer- und Aufklä-

rungstruppe, sowie die bodengebundene Luftabwehr. 
Pioniere und Infanterie stellen die eigene Bewegungsfreiheit 
sowie unterbrochene Bewegungslinien wieder her.

Personenschutz wird durch die Militärpolizei durchgeführt.

Schutz der Grenzen ist eine der Hauptaufgaben der Aufklärer, Infan-
terie, Panzer und der Militärpolizei .

ABC-Abwehrkräfte des ÖBH erkennen ABC�Bedrohungen und 
können wirksame Gegenmaßnahmen setzen.

Autarke, durchhaltefähige Logistik- und Einsatzbasen werden 
durch ABC-Abwehrkräfte, Sanitäts- und Versorgungstruppen 
sowie Pioniere errichtet und betrieben.

Der Ordnungseinsatz wird durch die Militärpolizei in Zusam-
menwirken mit Infanterie, PSYOPS- und Kommunikationskräf-

ten, sowie EloKa durchgeführt.
Präzise weitreichende Flach- und Steilfeuerunterstützung wird 
durch Artillerie, Flach- und Steilfeuer der Infanterie und die 
Kanonen der Kampfpanzer erzielt.Die Wahrung der Souveränität im Luftraum wird durch Ab-

fangeinsätze, Luftabwehr und Radar erreicht. Die Kampf�ie-
ger-, Luftunterstützungs-, Flugmelde- und bodengebundene 

Luftabwehr Truppe erbringen Beiträge hierzu.
Die Bodentruppen werden durch die Luftunterstützung und 
Kampf�iegerkräfte durch Aufklärung und Wirkung unterstützt.

Der Lufttransport von Reservekräften und Material erfolgt 
durch die Luftunterstützungstruppe.

Kampf�ieger, Luftunterstützungs-, Flugmelde- und bodenge-
bundene Luftabwehr Truppe schützen Räume und Objekte vor 
Bedrohungen aus der Luft. Insbesondere die Drohnenabwehr 
wird hier sichergstellt.

IKT-Truppe, Cyber, EloKa stellen vernetzte, gesicherte, autarke, 
redundante Führungs- und Kommunikationsfähigkeit sicher.

Kampf im Cyberspace und im elektromagnetischen Spektrum 
führen die IKT-, Cyber- und EloKa-Kräfte.

Das Erkennen und Neutralisieren von Propaganda und Falsch-
informationen (Fake News) ist durch die Kommunikations-, 

PSYOPS-, Cyber- und Aufklärungskräfte sicherzustellen.

Damit das Bundesheer alle Aufgaben erfüllen 
kann, muss es folgende Fähigkeiten besitzen:Zur Abwehr von Angri�en im Cyber-

space sind die Cyberkräfte des ÖBH zur 
Verteidigung und zu Gegenangri�en in 
Netzwerken befähigt. Das ÖBH trägt zur 
Information der eigenen Kräfte und Be-
völkerung bei und wirkt gegnerischer 
Propaganda entgegen.

Gegen Bedrohungen aus der Luft ist 
der Einsatz mit Kamp�ugzeugen und 
bodengebundener Luftabwehr wieder 
rund um die Uhr sicherzustellen.

Die Soldaten agieren situationsange-
passt und ermöglichen einen Alltag 
unter geringstmöglichen Einschrän-
kungen. Oberstes Gebot ist das Auf-
rechterhalten bzw. Wiederherstellen von 
Ordnung, Sicherheit und des sozialen 
Friedens.

Dazu muss das ÖBH über geschützte, 
autarke (für zumindest 14 Tage von zivi-
ler Versorgung unabhängige) Kasernen 
verfügen. Werden zur Vorbereitung die 
entsprechenden Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt, können diese Standorte 
auch zur Erhöhung der gesamtstaatli-
chen Resilienz von anderen Einsatzor-
ganisationen genützt werden. In Wahr-

Der Abbau von militärischen 
Kernfähigkeiten hatte zur Folge, dass 

das ÖBH den verfassungsmäßigen 
Auftrag zur militärischen 

Landesverteidigung bereits heute 
nur mehr sehr eingeschränkt erfüllen 

kann.

nehmung der Aufgabe als strategische 
Handlungsreserve sind die staatlichen 
Grundfunktionen sicherzustellen, z.B. 
Infrastruktur für die Bundesregierung, 
gesicherte Kommunikation unabhän-

gig von der Funktionsfähigkeit des öf-
fentlichen Netzes sowie ein Beitrag zur 
Grundversorgung der Bevölkerung wie 
z.B. Transport und Lagerung von Gütern.

Das ÖBH hat eine hohe Reaktionsfähig-
keit mit mehreren tausend Soldaten in-
nerhalb von 72 Stunden zu gewährleis-
ten. 

Das ÖBH muss lageangepasst durch 
Mobilmachung der Miliz rasch bis zur 
vollen derzeitigen Mobilmachungsstär-

ke von 55.000 Soldaten aufwachsen 
können. Dies erfordert eine sechsmo-
natige Ausbildungszeit, gefolgt von ver-
p�ichteten Wiederholungsübungen der 
Miliz. 

Für das ÖBH, das in Hinblick auf die 
Eintrittswahrscheinlichkeit der dar-
gestellten Bedrohungen derzeit die 
Aufgaben in einer Schutzoperation in 
den Vordergrund der Beurteilungen 
stellt, ist die Befähigung zur beweg-
lichen Kamp�ührung in hoch inten-
siven Gefechten auch eine Grundbe-
dingung.

Der Abbau von militärischen Kernfä-
higkeiten hatte zur Folge, dass das ÖBH 
den verfassungsmäßigen Auftrag zur 
militärischen Landesverteidigung be-
reits heute nur mehr sehr eingeschränkt 
erfüllen kann.

Österreich trägt damit ein höheres Risi-
ko zu einem potenziellen Angri�sziel in 
der Mitte Europas zu werden, das auch 
zur Verfolgung von Zielen genutzt wer-
den kann, die nur mittelbar mit unserem 
Land zusammenhängen.
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WAS LEISTET DAS ÖBH 2030 IN  
EINER SCHUTZOPERATION?

Mittels Schutz von Räumen werden 
Bedrohungen durch Überwachung 
und Aufklärung frühzeitig erkannt 
und Abwehrmaßnahmen gesetzt. 

Wichtige oder gefährdete Verkehrs-
wege werden mit Kontroll- oder 

Stützpunkten geschützt bzw. der 
Verkehrsweg insgesamt mit Späh-

trupps, Patrouillen und technischen 
Aufklärungsmitteln überwacht.

Die Zerstörung, Beschädigung 
oder andere Beeinträchtigungen 

sowie die Inbesitznahme 
von wichtigen Objekten 

wird durch Überwachung 
bzw. deren Bewachung oder 
Verteidigung verhindert. So 

wird insbesondere die kritische 
Infrastruktur, wie zum Beispiel 

Kraft- und Umspannwerke oder 
Wasserversorger, geschützt.

Die logistische Durchhaltefähig-
keit bzw. die Bewegungsfreiheit 
gegnerischer irregulärer Kräfte 

wird durch Kontrolle von Räumen 
eingeschränkt. Dazu werden 

stationäre und temporäre Kont-
rollpunkte sowie Patrouillen und 

Durchsuchungen von Räumen 
und Objekten durchgeführt.

Transporte werden unter Über-
wachung und Aufklärung entlang 

der Marschstrecke, Einsatz von 
Bedeckungen und Bereithalten 
von Reserven sicher von einem 

Ort zu einem anderen gebracht.

Durch die aktive Wahrung der 
Lufthoheit sowie der Fähigkeit zur 
Unterstützung von Bodentruppen 

werden Objekte und Räume 
vor Bedrohungen aus der Luft 
geschützt sowie gegnerische 

Gruppierungen aufgeklärt und 
neutralisiert.

Die Bevölkerung, Großveranstal-
tungen und kritische Infrastruktur 
werden gegen Gefahren aus der 
Luft durch die bodengebunde-
ne Luftabwehr geschützt. Eine 
besondere Herausforderung ist 
die effektive Abwehr von Klein- 
und Kleinst�ugmitteln, wie zum 
Beispiel Drohnen.

Gegnerische Kräfte werden im 
Rahmen der Gegenjagd meist 
durch Aufklärung aufgespürt 
und in Folge durch Abriegeln und 
Säubern bzw. Freikämpfen von 
Geländeteilen festgesetzt oder 
neutralisiert.

Die Bevölkerung, Organisationen 
und staatliche Einrichtungen 
werden vor der Einwirkung Dritter 
durch Kontrollpunkte, Einsatz von 
Patrouillen und Spähtrupps sowie 
Bewachung geschützt. Ziel ist die 
Erhaltung eines möglichst nor-
malen Alltags für die Bevölkerung.

Das Eindringen gegnerischer 
regulärer oder irregulärer Kräfte 
oder sonstiger Personen über die 
Staatsgrenze an und zwischen 
den Grenzübertrittstellen wird 
zum Schutz der Staatsgrenzen vor 
allem durch grenznahe Sicherung, 
Überwachung und Aufklärung 
verhindert.

Wahrheitsgemäße Information 
und das Aufdecken gegnerischer 
Propaganda unterstützt die 
Einsatzführung.

Durch den Schutz eigener Systeme 
im Cyberraum bleibt die eigene 
Handlungsfähigkeit erhalten. 
Cyberangriffe werden erkannt, 
abgewehrt und die Bedrohungs-
quelle neutralisiert. Zusätzlich kann 
der Eigenschutz im Cyberraum für 
vitale IKT-Infrastruktur staatlicher 
und nichtstaatlicher Akteure unter-
stützt bzw. übernommen werden.
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DER INVESTITIONSBEDARF FÜR 
DIE SICHERHEIT ÖSTERREICHS

Jedes Bekenntnis zum Erhalt des ÖBH muss durch ein Bekenntnis zum dringend 
erforderlichen Investitionsbedarf hinterlegt sein. Das ÖBH muss befähigt werden, 
sich � angelehnt an die international anerkannte Regel 50% des Budgets für Personal, 
30% für den Betrieb und 20% für Investitionen auszugeben, wieder in eine Position 
zu bringen, aus der die Wahrnehmung der verfassungsgemäßen Aufgaben möglich 
ist. Der Investitionsrückstau muss dazu genauso dringend behoben werden, wie neue 
Investitionen in zeitgemäße Schutzausrüstung, Wa�en- und IKT-Systeme und die teils 
schlechte Infrastruktur notwendig sind.

Eine zeitgemäße Landesverteidi-
gung bedarf einer entsprechenden 
�nanziellen Dotierung. Hier bietet 
der internationale Vergleich ein auf-
schlussreiches Bild. Der Anteil des 
Verteidigungsbudgets an den Ge-
samtausgaben der Republik und am 
Brutto-Inlandsprodukt erscheint im 
internationalen Vergleich dramatisch 
gering. Diese �nanzielle Dotierung 
lässt eine vollumfängliche Landesver-
teidigung nicht zu und ist weder dazu 
geeignet, den Verp�ichtungen eines 
neutralen Staates nachzukommen, 
noch einen adäquaten solidarischen 
Beitrag zur Gemeinsamen Europä-
ischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik zu leisten.

Österreich hat sich beim Beitritt zur 
Europäischen Verteidigungsagentur 
(EDA) im Jahre 2004 und zur Stän-
dig Strukturierten Zusammenarbeit 
(PESCO) im Jahre 2017 zu höheren 
und kontinuierlich steigenden Investi-
tionen in seine Streitkräfte verp�ich-
tet. 

Bei allen Beurteilungen im Hinblick auf 
die Entwicklung des Budgetrahmens 
für das ÖBH darf neben der jeden-
falls notwendigen, bedarfsbegrün-
deten Steigerung die In�ationsrate 
nicht außer Acht gelassen werden. 
Das Budget des ÖBH betrug im Jahr 
2010 2,12 Mrd. Euro. Der Bundes�-

Entwicklung des Verteidigungsbudgets im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt
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120%
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1995=100

BIP Gesamt 2018 = +119,1 %

Verteidigungsbudget 
 2018 = +53,6 %

�Das ÖBH ist schon jetzt nicht mehr 
in der Lage, seinen Verfassungsauf-
trag, Landesverteidigung im Rahmen 
einer Schutzoperation in einem ver-
tretbaren Maß, zu erfüllen. Ohne ein 
entsprechendes Regelbudget, das 
bis Ende 2022 auf rund 3,3 Milliarden 
Euro anwachsen müsste, wird das 
ÖBH nur mehr einfache Assistenz-
leistungen erfüllen können und seine 
militärische Leistungsfähigkeit weit-
gehend einbüßen. Angesichts der 
strategischen Umfeldentwicklung ist 
es aus meiner Sicht ein nicht vertret-
bares Risiko. Mittelfristiges Ziel muss 
es sein, das Heeresbudget auf ein 
Prozent des BIP heranzuführen, wie 
die Bundesheerreformkommission 
unter Helmut Zilk bereits im Jahr 
2004 in ihrem Bericht postulierte. �

General Mag. Robert Brieger 
Chef des Generalstabes

nanzrahmen sieht für das Jahr 2021 
ein Budget von 2,14 Mrd. Euro vor. Be-
rechnet man eine In�ationsrate von 2 
%, so müsste das Budget alleine da-
durch auf 2,63 Mrd. Euro gestiegen 
sein und läge damit um 500 Mio. Euro 
über dem geplanten Wert im Finanz-
rahmen. Das verdeutlicht den realen 
Kaufkraftverlust für das ÖBH.

BETRIEB UND 
NEUINVESTITIONEN

Die wesentliche Aufgabe des ÖBH im 
Frieden ist das Herstellen und Erhal-
ten der ausbildungsmäßigen und ma-
teriellen Einsatzbereitschaft der Sol-
daten sowie der Durchhaltefähigkeit 
und Reaktionsfähigkeit als Gesamtor-
ganisation.

Insgesamt ist festzuhalten, dass das 
ÖBH über ein deutlich erhöhtes Re-
gelbudget verfügen muss, um e�ektiv 
und ohne Risiko für die Bevölkerung 
und die Soldaten eine zeitgemäße mi-
litärische Landesverteidigung sicher-
stellen zu können. Das entspricht im 
Jahr 2030 ca. 1 % des BIP.

Bereits im Appell des Generalstab-
schefs wurde darauf hingewiesen, 
dass schon jetzt bloß für den Erhalt 
der aktuell im ÖBH bereits sehr ein-
geschränkt verfügbaren Fähigkeiten 
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Bodengebundene 
Luftabwehr Flugmeldetruppe

Jagdkommando

�	 Radpanzer, 
�	 geschützte Fahrzeu-

ge, 
�	 ungeschützte Fahr-

zeuge, 
�	 technische Aufklä-

rungsmittel, 
�	 moderne SOF-Solda-

tenausrüstung, 
�	 Sonstige Ausrüstung

� 350 Mio

Spezialeinsatzkräfte

Wa�engattung

Beispiele

Summe

�	 Drohnenabwehrsys-
tem gegen Micro- und 
Mini-Drohnen, 

�	 Kampfwertsteigerung 
35 mm Fliegerab-
wehrkanone und Feu-
erleitgerät Skyguard,

�	 Kampfwertsteigerung 
Fliegerabwehrlenk-
wa�ensystem sehr 
kurze Reichweite 
(Mistral), 

�	 Fliegerabwehrlenk-
wa�ensystem mittle-
rer Reichweite,

�	 Fliegerabwehrradar 
(AZR-Ersatz), 

�	 verlegbare Führungs-
zentrale

�	 Sonstige Ausrüstung

�	 Tie�iegererfassungs-
radar (AZR-Ersatz, ist 
nicht gleich AZR der 
FlA), 

�	 Ergänzung verleg-
bares Weitbereichs-
radar, 

�	 verlegbare Führungs-
zentralen

�	 Sonstige Ausrüstung

� 460 Mio � 40 Mio

Luftunterstützungs-
truppe

�	 Ersatz leichter Mehr-
zweckhubschrauber 
(12+6), 

�	 Ersatz bewa�neter 
Mehrzweckhub-
schrauber (12),

�	 Ersatz Lufttransport-
system C-130 muss 
begonnen werden, 

�	 Avionik-Update PC-6 
Turbo Porter, 

�	 verlegbare Führungs-
zentrale, 

�	 Feld�ugplatz 
�	 Sonstige Ausrüstung.

� 640 Mio

Kamp�iegertruppe

�	 Aktive Luftraum-
überwachung mit 
Abfangjägern (unter 
Annahme der kosten-
günstigsten Variante: 
Weiterbetrieb Euro-
�ghter), 

�	 Ersatz Düsentrainer 
Saab 105 (Ergän-
zungsluftfahrzeug, 
inkl. Luft-Boden-
Wirkung), 

�	 Avionik Update PC-7 
Turbo Trainer, 

�	 Sonstige Ausrüstung.

� 1.030 Mio

Luftstreitkräfte

Wa�engattung

Beispiele

Summe

LUFTSTREITKR˜FTE
Bodengebundene Luftabwehr	 � 460 Mio 
Flugmeldetruppe	 � 40 Mio
Luftunterstützungstruppe	 � 640 Mio
Kampf�iegertruppe	 � 1.030 Mio
Summe	 € 2.170 Mio

Cyberkräfte Informationskräfte

�	 Hard-und Software
�	 Erfassungs- und 

Ortungssysteme, 
�	 Strategische 

Aufklärungsmittel, 
�	 Störsysteme, 
�	 CREW-Systeme, 
�	 Taktisches Kommuni-

kationssystem,
�	 Ergänzung Truppen-

funksystem,
�	 Kurzwellenfunk, 
�	 Truppenfunk-Neu, 
�	 Battle Management 

System, 
�	 Sonstige Ausrüstung

�	 Geschützte und 
ungeschütze Mobilität

�	 IKT Austattung
�	 Sonstige Ausrüstung

� 720 Mio

Cyber- und Informationskräfte

Wa�engattung

Beispiele

Summe

CYBER- UND INFORMATIONSKR˜FTE
Cyberkräfte	 � 720 Mio
Informationskräfte	 � 80 Mio
Summe	 € 800 Mio

SPEZIALEINSATZKR˜FTE
Jagdkommando	 � 350 Mio
Summe	 € 350 Mio

Sanitätstruppe

�	 Geräteausrüstung 
Leistungsbereich 2 
(2 Feldambulanzen 
verlegbar), 

�	 Geräteausrüstung 
Leistungsbereich 3 
(Militärspital)

�	 Sonstige Ausrüstung

Versorgungstruppe

�	 Geschützte Trans-
port-, Berge-, 
Abschub- und Mate-
rialerhaltungsfahr-
zeuge, 

�	 ungeschützte 
Transport-, Berge-, 
Abschub- und Mate-
rialerhaltungsfahr-
zeuge

�	 Sonstige Ausrüstung

� 280 Mio� 140 Mio

Logistikkräfte

Wa�engattung

Beispiele

Summe

ABC-Abwehrtruppe Militärpolizei

�	 Geschützte Fahrzeu-
ge (inkl. leichte und 
schwere ABC-Aufklä-
rungs- und Spürfahr-
zeuge), 

�	 Ersatz leichte und 
schwere Dekontami-
nationsfahrzeuge, 

�	 Ersatz Rette und 
Bergefahrzeuge/-
systeme, 

�	 Flughafenlöschfahr-
zeuge, 

�	 Kräne, 
�	 Wasserabpackanla-

gen für Wasseraufbe-
reitung, 

�	 ABC-Labor 
�	 Sonstige Ausrüstung.

�	 Geschützte Fahr-
zeuge, Ungeschützte 
Fahrzeuge, 

�	  Sonstige Ausrüstung.

� 210 Mio � 100 Mio

Querschnitt

Wa�engattung

Beispiele

Summe

LOGISTIKTRUPPE
Sanitätstruppe	 � 140 Mio
Versorgungstruppe	 � 280 Mio
Summe	 € 420 Mio

QUERSCHNITT
ABC-Abwehrtruppe	 � 210 Mio
Militärpolizei	 � 100 Mio
Summe	 € 310 Mio

LANDSTREITKR˜FTE
� 12.130 Mio

LUFTSTREITKR˜FTE
� 2.170 Mio

CYBER- & INFOKR˜FTE
� 800 Mio

SPEZIALEINSATZKR˜FTE
� 350 Mio

LOGISTIKKR˜FTE
� 420 Mio

QUERSCHNITT
� 310 Mio

GESAMT
16,2 Mrd �

Insgesamt beträgt der Bedarf für die Ausrüs-
tung des ÖBH mit 55.000 Soldaten bis zum 

Jahr 2030 16,2 Mrd. Euro. 

� 80 Mio
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Hubschrauber &  
sonst. Ausrüstung Luftstreitkräfte

Allgemeine Mobilität

Geschützte Mobilität

Ausrüstung Infanterie

Sonstige Ausrüstung

Ausrüstung für Miliz

Ausrüstung mit Querschnittgerät

Ausrüstung Panzertruppe

GESAMT

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20302020 2021 2022

Betrieb

Infrastruktur Erhalt

Infrastruktur Erneuerung

IKT-Ausrüstung 

1.605Personal 1.713 1.792 1.866 1.944 2.024 2.106 2.193 2.282 2.372 2.462

530 548 568 591 615 640 666 698 730 763 797

150 153 156 159 162 166 169 172 176 179 183

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

65 65 70 65 65 65 65 65 65 65 65

� 40 60 70 130 130 130 100 130 180 170

100 70 80 70 60 40 30 30 30 45 40

140 162 420 422 460 490 950 1.000 1.010 1.030 1.035

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

130 130 140 140 140 140 140 140 140 140 136

160 160 160 160 160 160 180 210 230 240 260

40 30 10 20 20 20 20 20 20 20 20

� 89 100 90 80 90 80 80 91 60 20

3.100 3.400 3.800 3.900

Aktive Luftraumüberwachung 60 60 60 60 100 104 127 100 74 61 225

4.100 4.250 4.810 4.980 5.160 5.340 5.620

BUDGETPLANUNG  
BIS 2030

Dargestellt wird der Budgetansatz 
bis in das Jahr 2030. Im Jahr 2025 
wird als Zwischenziel ein Verteidi-
gungsbudget von 4,25 Mrd. � an-
gestrebt, im Jahr 2030 wird die 1% 
Marke unter Berücksichtigung einer 
Fortschreibung der in den letzten 
Jahren erreichten durchschnittlich 
Steigerung des BIP um 3,5% erreicht. 
In diesen Planungen ist der finanzi-
elle Bedarf für einen linearen Anstieg 
des Personalstands auf 24.000 Be-
schäftigte eingerechnet. Der bis zum 
Jahre 2030 geplante übermäßige 
Investitionsbetrag resultiert aus der 
Notwendigkeit des in der Planung in-
kludierten Abbaus des Investitions-
rückstaus. In den Folgejahren 2030+ 
wird der durch zusätzlich verfügbare 
Ausrüstung und den erhöhten Perso-
nalstand ansteigende Betriebsauf-

wand jenen Überhang ausgleichen 
und sich das Gesamtverhältnis bei 
den international üblichen 50:30:20 
einpendeln.

Die Landesverteidigung am �nanziellen Scheideweg

20212020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Derzeitiger Budgetpfad gemäß Bundes�nanzrahmengesetz2,148 2,191

2,5

3,5

4,5

Mrd.

Erforderliches Regelbudget
2,70

3,00
3,30

Notwendige Budgetentwicklung

5,0

4,0

3,0

2,0 2,422

3,40 3,50

4,21

1,5

4,56

6,0

3,64

4,38

4,74

5,5

5,60

4,84

3,10
3,40

3,80 3,90 4,12

5,164,98

5,02

5,34

4,25
Zusatzbudgets zum Abbau  
des Investitionsrückstaus

1% BIP�Prognose
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RISIKEN FÜR ÖSTERREICHS 
SICHERHEIT

Ein Staat, dessen Streitkräfte nicht befähigt sind, modernen Bedrohungen entge-
genzutreten, geht enorme Risiken ein. Neben dem Risiko, den Schutz der Bevölke-
rung und ihrer Lebensgrundlagen nicht garantieren zu können, riskiert ein solcher 
Staat das Leben und die Gesundheit seiner Soldaten. Er riskiert die Zerstörung der 
kritischen Infrastruktur und damit verbunden einen hohen volkswirtschaftlichen 
Schaden, weil die Führungs- und Informationssysteme veraltet sind und der Gegner 
schneller planen und handeln kann. 

FAZIT
Ohne eine nachvollziehbare, ausgewogene Bereitstellung von Budgetmitteln ist das ÖBH nicht länger 
handlungsfähig. Es muss eine Balance von Personalkosten, Betriebskosten und Investitionen erreicht 
werden können. Bei einer unzureichenden Finanzierung des ÖBH kann der Schutz der Bevölkerung, 
ihrer Lebensgrundlagen sowie die Handlungsfreiheit der Republik in der Krise nicht garantiert werden.

Beispiele für Systeme, die dringend ersetzt werden müssen

2020 2022 2024 2026 2028 2030

Tief�iegererfassungsradar

Brückensysteme

Fahrzeuge (Bsp 12M18)

 35 mm Fliegerabwehrkanone

 Leopard 2A4

AM ENDE DER LAUFZEIT
Erfolgt keine rechtzeitige Bereitstel-
lung von Mitteln, so werden bereits 
in den nächsten Jahren verschiedene 
Systeme des ÖBH ohne Ersatz aus-
geschieden, wodurch die Streitkräfte 
weitere Fähigkeiten verlieren werden. 
Viele der aktuell genutzten Systeme 
haben bereits heute nur noch gerin-
gen militärischen Wert. Kommt es zu 
einer Konfrontation mit einem Gegner, 
der moderne Mittel einsetzt, haben sie 
kaum Aussicht auf Erfolg.

Zusätzlich bleiben bestehende Fähig-
keitslücken bestehen. Das betri�t vor 
allem den geschützten Transport der 
Soldaten in gepanzerten Fahrzeugen, 
die 24/7 Kamp�ähigkeit der Soldaten 
und aller Wa�ensysteme sowie die 
zeitgemäße Kommunikations- und 
Navigationsausstattung.

Eine Vielzahl der Systeme des ÖBH 
hat das Nutzungsende erreicht und 
muss ersetzt werden. Das tri�t nicht 

nur auf die Fahrzeug�otte, sondern 
auch auf ganz wesentliche Träger des 
Gefechts, wie die gepanzerte Infante-
rie oder die Düsentrainer�ugzeuge zu. 
Die Systeme der Fliegerabwehr errei-
chen ebenso ihr Lebensende wie die 
Panzerabwehrlenkwa�en und die Pio-
nierbrücken oder Fähren.

Bergepanzer M88

Saab 105 

Politische Entscheidung  
und Finanzierung

Ausfall von Systemen  
ohne Investitionen
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RISIKEN BEI DER 
INFRASTRUKTUR

Das Risiko im Infrastrukturbereich ent-
steht durch die laufende Unterdotie-
rung der Investitionen in den Erhalt der 
militärischen Kasernen und Einrich-
tungen.

Es wird weiterhin nicht möglich sein, 
�ächendeckend Unterkünfte für die 
Grundwehrdiener in ausreichender 
Qualität zur Verfügung zu stellen.

Veraltete und ineffektive 
mechanisierte Truppe

Ohne Kampfwertsteigerung der 
Kampfpanzer und Schützenpanzer 
gehen diese Fähigkeiten verloren. Die 
Wiederinbesitznahme eines verlore-
nen Staatsgebiets oder eine Neutrali-
sierung von Gegnern mit erbeutetem 
Kriegsgerät wäre nur unter größtem 
Risiko für die eigenen Soldaten mög-
lich. Zusätzlich erhöht sich das Risiko 
für eingesetzte Kräfte durch fehlende 
weitrechende Feuerunterstützung so-
wie Panzerschutz im urbanen Kampf. 
Die territoriale Integrität kann nicht 
wiederhergestellt werden. Die Souve-
ränität und die glaubwürdige Neutrali-
tät wären verloren. 

Der Verlust der mechanisierten Truppe 
hat auch Konsequenzen für die aktuel-
len Standorte, diese würden geschlos-
sen. Ein Wiederaufbau für die Abwehr-
operation ist nicht rechtzeitig möglich, 
da dieses Knowhow verloren wäre.

Keine ausreichende, 
durchhaltefähige und autarke 
Einsatzunterstützung 

Die Sanitätsversorgung der eigenen 
Truppen ist derart unzureichend, dass 
die verwundeten Soldaten die Moral der 
Truppe und die Unterstützung durch 
die Bevölkerung, schwinden lassen. 
Die Durchhaltefähigkeit im Einsatz ist 
nicht ausreichend. Die Mängel in der 
Logistik und fehlende Autarkie des ÖBH 
behindern einen Einsatz und werden 
zur zusätzlichen Belastung der durch 
die Krise bereits stark betro�enen Be-
völkerung. 

Keine zeitgemäße Pionier- und 
ABC-Abwehr-Fähigkeit 

Ohne Erneuerung der Pionier- und ABC-
Abwehrkapazitäten ist das ÖBH nicht in 
der Lage, feindliche Bewegungen zu 
hemmen und die eigene Bewegung zu 
fördern und durch Baumaßnahmen den 
Schutz der eigenen Kräfte zu erhöhen. 
Die Fähigkeit, quali�zierte Hilfeleistung 
nach Naturkatastrophen zu leisten, ist 
massiv eingeschränkt. Der Verlust von 
Fähigkeiten im ABC-Bereich gefährdet 
nicht nur eingesetzte Truppen, sondern 
auch die Bevölkerung z.B. im Fall von 
Großschadensereignissen der chemi-
schen Industrie oder Terroranschlägen 
(Anthrax, Sarin, etc.).

Kein zeitgemäßes 
Führungsinformationssystem

Ist kein zeitgemäßes Führungsinfor-
mationssystem vorhanden, so kann 
kein integriertes Lagebild erstellt wer-
den. Das gesamtstaatliche Wirken so-
wohl der verschiedenen Einsatzorgani-
sationen, wie auch die Führung durch 
die obersten Organe des Bundes und 
der Länder ist nicht mehr sicherge-
stellt. Einzelne Systeme können nicht 
gesichert miteinander kommunizieren 
und die Daten kommen nicht an die 
richtigen Empfänger. Die Fähigkeit im 
Krisenfall wie auch im Katastrophen-
einsatz � beispielsweise bei Ausfall 
des Handynetzes durch Eisregen oder 
einen groß�ächigen Stromausfall � zu 
kommunizieren wäre verloren.

Keine ausreichende 
Cyberverteidigung 

Ohne ausreichende Cyberverteidigung 
können feindliche Gruppierungen die 
eigenen Netzwerke erfolgreich angrei-
fen. Der Angri� wird nicht erkannt und 
das eigene Netzwerk wird manipuliert. 
Das eigene Lagebild am Boden und in 
der Luft wird verfälscht. Kommunikati-
onsmöglichkeiten werden unterdrückt. 
Informationen �ießen ab, ohne dass 
dies bemerkt wird. Ziele werden vorge-
spiegelt, die nicht vorhanden sind und 
tatsächlich vorhandene Ziele werden 
verborgen. Der falsche Einsatz militä-
rischer Kräfte ist die Folge. Geodaten 
werden unbrauchbar, darauf basieren-
de Zieldaten tre�en zivile Einrichtun-
gen und gefährden die Bevölkerung, die 
es zu schützen gilt.

Bei Ausfall eigener Fähigkeiten kann 
auch keine Unterstützung für andere 
Behörden, die Wirtschaft oder auch die 
Staatsführung erfolgen. Das Funktio-
nieren in der Krise und somit der Schutz 
der Bevölkerung und vitaler kritischer 
Infrastruktur wäre nicht gewährleistet.

Keine ausreichende 
Präzisionswirkung 

Ohne ausreichende Präzisionswir-
kung müssen unpräzise Wirkmittel 
eingesetzt werden. Die zielgerich-
tete Wirkung und somit die Durch-
setzungsfähigkeit ist stark limitiert, 
Kollateralschäden sind die Folge. Die 
eigene Einsatzführung wird massiv 
eingeschränkt. Der Gegner nutzt diese 
Schwäche aus, nutzt die Bevölkerung 
und zivile Einrichtungen als Schutz-
schilder, da er weiß, dass keine ziel-
genaue Reaktion erfolgen kann. Der 
Erfolg der Schutzoperation und somit 
der Erhalt der Souveränität ist stark 
gefährdet.

Die neu bescha�ten Fahrzeuge des 
Bundeheeres können nicht entspre-
chend garagiert werden, sie sind Wind 
und Wetter ausgesetzt.

Die Liegenschaften des ÖBH werden 
weiterhin schneller an Substanz verlie-
ren, als sie instandgesetzt respektive 
auf dem Stand gehalten werden kön-
nen. Die von der Bevölkerung in Krisen 
erwartete Autarkie von ausgewählten 
Standorten kann nicht gewährleistet 
werden.

50%0% 100%

Fazit: Grad der Aufgabenerfüllung ohne Investitionen

25% 75%

Katastrophenhilfe

Sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz

Schutzoperation

20202030

20202030

20202030

2020

2020

2030

Abwehroperation
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2: 
WIE WIR UNS  
ENTWICKELN

"Das ÖBH ist auf der Grundlage der österreichischen 
Bundesverfassung und somit auf Basis der allgemeinen 

Wehrp�icht in Konzeption, Struktur, Ausrüstung und 
Ausbildung konsequent auf die im Analyseteil de�nierten 

Aufgaben auszurichten, und die Bundesheerplanung ist im 
Rahmen der Teilstrategie Verteidigungspolitik, die darauf 

aufzubauen hat, dementsprechend zu detaillieren. Eine 
hinreichende personelle und qualitative Reaktionsfähigkeit 

ist sicherzustellen, damit das ÖBH seine Rolle als 
strategische Handlungsreserve der Republik Österreich 

erfüllen kann."

(Österreichische Sicherheitsstrategie 2013)
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in großen  
Räumen  

Sicherheit  
wiederher- 

stellen

DAS BUNDESHEER MUSS 
ZUR ERFOLGREICHEN 
AUFGABENERFÜLLUNG 
EIN BREITES PORTFOLIO 
BEW˜LTIGEN KÖNNEN:

Einsätze in enger 
Abstimmung mit 
der Bevölkerung 
im Einsatzgebiet 

führen

mit ihren  
sicheren Infor-
mations- und 
Kommunikati-

onsmitteln auch 
mit anderen 
Akteuren zu-

sammenwirken

in der vollen 
Breite und Tiefe 

des Raumes 
Bedrohungen 
erkennen und 

rechtzeitig gegen 
diese wirken

komplexe 
Situationen 
beherrschen 

und die kritische 
Infrastruktur 

schützen

Einsätze dezen-
tral führen, die 

Initiative be-
haupten und die 
nötigen Kräfte 
am rechten Ort 
zur rechten Zeit 
zusammenfüh-

ren

mit anderen  
Einsatz- 

organisationen und 
internationalen 

Partnern  
zusammenarbeiten

mit zivilen Stel-
len zusammen-

arbeiten und 
einschätzen 

können, was ihre 
Handlungen im 
zivilen Umfeld 

bewirken

den Kampf auch 
ohne Rückgriff auf 

technologische Un-
terstützungsmittel 

führen

sich im  
entwickelnden  

Cyber-Gefechtsfeld 
behaupten

Das ÖBH 2030 muss über Kräfte zur 
schnellen Reaktion im erforderlichen 
Umfang verfügen. Diese können nur 
mit Teilen präsent verfügbar sein und 
sind im Anlassfall voll oder in Teilen 
mobil zu machen.

Die permanente Führungsfähigkeit 
muss für die Kommandanten aller 
Ebenen gegeben und ein permanentes 
Lagebild in allen Domänen (Land, Luft, 
Cyberspace und Informationsumfeld) 
vorhanden sein. Dazu wird ein selbst-
ständiges, redundantes und autarkes 
IKT-System betrieben.

Aufklärung wird auf allen Ebenen (mi-
litärstrategisch / operativ / taktisch) 
und in allen Domänen durchgeführt. In-
formationen werden aus verschiedens-
ten Quellen generiert, ausgewertet und 
gesichert verteilt.

Das ÖBH muss den Kampf bei Dun-
kelheit und unter allen Witterungs-
bedingungen führen können. Nacht-
kamp�ähigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Unterscheidung zwischen Eigenen und 
Gegnern ist eine Grundvoraussetzung 
auf dem modernen Gefechtsfeld.

Eine Wa�enwirkung muss verhältnis-
mäßig, mit geringem Zeitverzug und 
zur Vermeidung von Kollateralschäden 
mit hoher Präzision erzielt werden.

Die Versorgungsselbständigkeit für alle 
militärischen Einsatzkräfte ist zumin-
dest für 14 Tage sicherzustellen. Die 
militäreigene sanitätsdienstliche Ver-
sorgung der Einsatzkräfte ist ebenso 
zu gewährleisten.

Die Einsatzkräfte des ÖBH müssen un-
abhängig von Witterung und Jahreszeit 
im gesamten Bundesgebiet und mit 

Teilen auch in das Ausland verlegt wer-
den können.

Zur Bewältigung dieser vielfältigen Auf-
gaben tragen die verschiedenen Teil-
streitkräfte des ÖBH mit ihren Wa�en-
gattungen in unterschiedlicher Art und 
Weise bzw. Ausmaß bei.

KAMPF IN ALLEN 
DOM˜NEN

Im militärischen Sprachgebrauch wird 
als Domäne ein physischer oder virtu-
eller Bereich bezeichnet, in dem mi-
litärische Kräfte gemeinsam Wirkung 
erzielen. Neben den physischen Do-
mänen Land, Luft, See und Weltraum 
gewinnen durch die technologischen 
Entwicklungen und die globale digi-
tale Vernetzung vor allem der Cyber-
space sowie das Informationsumfeld 

WEITERENTWICKLUNG DES ÖBH

Die zukünftigen Einsatzräume sind Städte, Dörfer und Verkehrslinien. Ein hybrider Kon-
�ikt �ndet inmitten der Bevölkerung statt. Darauf ist das ÖBH auszurichten. Es ist ein 
aufeinander abgestimmtes Wirken von Land-, Luft-, Spezialeinsatzkräften und Kräf-
ten im Cyberspace sowie im Informationsumfeld mit hoher Präzision notwendig. Diese 
Teilstreitkräfte müssen erhalten, auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht und weiterent-
wickelt werden, um am Puls der Zeit zu bleiben.
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